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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1985

Norm

StGB §32 Abs3

Rechtssatz

Das Unrecht eines Vermögensdeliktes ist nicht nur in absoluten Zahlen des Schadensbetrages zu messen, sondern

auch nach der relativen Größe der vom Geschädigten erlittenen Vermögenseinbuße (SSt 46/71; Pallin,

Die Strafzumessung in rechtlicher Sicht, Rdz 28 ua).
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